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KOMPOSTIERUNG UND VERGÄRUNG | BIOLOGISCH ABBAUBARE KUNSTSTOFFE

Zusammenfassung
Die Kompostierung in Kompostwerken wird seit Jahren als 
Entsorgungsweg für Einwegprodukte aus biologisch abbau-
baren Kunststoffen favorisiert. Durch die Mitkompostierung 
derartiger Abfälle werden dem Kompost jedoch keine 
wertgebenden Bestandteile zugeführt. Damit werden die 
Anforderungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes an eine 
Abfallverwertung nicht erfüllt. Außerdem wird bei der Kom-
postierung in Kompostwerken in erheblichem Umfang elek-
trische Energie verbraucht. Aufgrund dieser – zumindest in 
ihren Grundzügen – seit etwa 25 Jahren bekannten fach-
lichen und rechtlichen Fakten ist das Ergebnis eindeutig: 
Die Kompostierung von Einwegprodukten aus biologisch 
abbaubaren Kunststoffen ist nicht nachhaltig und verstößt 
gegen die Vorgaben des Kreislaufwirtschaftsgesetzes.

Abstract
Composting in composting plants has been favoured for 
years as a disposal route for disposable products made of 
biodegradable plastics. However, by co-composting such 
waste, no valuable components are added to the compost. 
This means that the requirements of the Circular Economy 
Act for waste recycling are not met. In addition, compost-
ing in composting plants consumes a considerable amount 
of electrical energy. Based on these technical and legal 
facts, which have been known – at least in their basic fea-
tures – for about 25 years, the result is clear: composting 
disposable products made of biodegradable plastics is not 
sustainable and violates the requirements of the Circular 
Economy Act.

1. Einführung

Das Abfallaufkommen und die Abfallvielfalt haben 
in den vergangenen Jahrzehnten erheblich zugenom-
men. Möglichkeiten, Abfälle zu vermeiden und zu ver-
werten, wurden nur unzureichend genutzt. Bei den 
Siedlungsabfällen musste insbesondere die Flut von 
Verpackungsabfällen und kurzlebigen Einwegproduk-
ten eingedämmt werden [14]. Dieses sollte vor allem 
mit einer konsequenten Abfallvermeidung, durch die 
Nutzung von Mehrwegsystemen und die Rücknahme 

Dr.-Ing Heinz-Ulrich 
Bertram, Ministerialrat 
a. D.
Der Verfasser ist promo-
vierter Bauingenieur 
und hat die Große 
Staatsprüfung abgelegt. 
Er hat bis zu seiner Pen-
sionierung im Nieder-
sächsischen Umweltmi-
nisterium als stellver-
tretender Leiter des Re-
ferates Abfallwirtschaft 
und Altlasten gearbei-
tet.

von Verpackungen erreicht werden. In diesem Zusam-
menhang wurde auch vorgeschlagen, Einwegprodukte 
aus biologisch abbaubaren Werkstoffen zu verwenden 
und diese über die Kompostierung in den Stoffkreis-
lauf zurückzuführen. Bereits im Jahr 1990 forderte 
die Bundesregierung [8], speziell für den Verpackungs-
bereich Kunststoffe zu entwickeln und einzusetzen, die auf-
grund ihrer biologischen Abbaubarkeit umweltverträglich 
kompostiert werden können.

Begünstigt durch eine wenig differenzierte Diskus-
sion über die Abfallverbrennung, den hohen Stellen-
wert der Kompostierung in den Abfallwirtschaftskon-
zepten der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger 
und die Hoffnung der Landwirtschaft auf zusätzliche 
Einnahmen aus dem Anbau nachwachsender Roh-
stoffe entwickelte sich schnell ein positives Image für 
derartige Kunststoffprodukte. Dies hat dazu geführt, 
dass für Verpackungen aus biologisch abbaubaren 
Kunststoffen mit Umweltargumenten geworben wird, 
obwohl „Bioplastik“ nach einer umfassenden Laborstu-
die der Forschungsgruppe PlastX [19] keine unbedenk-
liche Alternative zu herkömmlichen Kunststoffen ist: 
Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die biobasierten bzw. 
bioabbaubaren Materialien keinesfalls weniger bedenklich 
[als herkömmliche Kunststoffe] sind. Drei Viertel aller un-
tersuchten Produkte enthielten schädliche Materialien. Schäd-
lich heißt in diesem Fall, dass Substanzen toxisch auf Zellen 
wirken oder hormonähnliche Effekte hervorrufen.

Unabhängig davon sehen Unternehmen, die sich 
in der „Initiative Kreislaufverpackung“ zusammen-
geschlossen haben, in dem Einsatz kompostierbarer 
Verpackungen einen wertvollen Beitrag zur Lösung der 
Verpackungsmüllproblematik [21] und glauben an de-
ren Bedeutsamkeit für eine nachhaltige Entwicklung 
[17].

In einer Bestandsaufnahme dieser Initiative zur 
„Entsorgung kompostierbarer Verpackungen in 
Deutschland – Betrachtung der verschiedenen Entsor-
gungswege“ [15] wird die Auffassung vertreten, dass 
die ökologisch sinnvolle Entsorgung kompostierbarer 
Verpackungen in Deutschland bislang ungeklärt sei. In 
einer Veröffentlichung zu diesem Thema [21] wird fest-
gestellt, dass es eine spezifische Betrachtung zur Ent-

Nicht nachhaltig
Die Kompostierung von biologisch 
 abbaubaren Kunststoffen verstößt 
 gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz
Not sustainable
Composting biodegradable plastics violates the Circular Economy Act

Dr.-Ing Heinz-Ulrich Bertram

Die Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.
©

 C
op

yr
ig

ht
 E

ric
h 

Sc
hm

id
t V

er
la

g 
G

m
bH

 &
 C

o.
 K

G
, B

er
lin

 2
02

2 
(h

ttp
://

w
w

w
.m

ue
llu

nd
ab

fa
ll.

de
)

Die Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.
©

 C
op

yr
ig

ht
 E

ric
h 

S
ch

m
id

t V
er

la
g 

G
m

bH
 &

 C
o.

 K
G

, B
er

lin
 2

02
4 

 -
 (

m
ue

llu
nd

ab
fa

ll.
de

) 
- 

 1
3.

03
.2

02
4 

- 
10

:3
1 

- 
(d

s)
 

58
70

13
05

38
79



978350310785 204 Müll und Abfall  4 · 22

KOMPOSTIERUNG UND VERGÄRUNG | BIOLOGISCH ABBAUBARE KUNSTSTOFFE

Hierzu zählen die Wiederverwendung von Erzeugnis-
sen oder die Verlängerung der Lebensdauer und ein 
Konsumverhalten, das auf den Erwerb von abfall- und 
schadstoffarmen Produkten sowie die Nutzung von 
Mehrwegverpackungen gerichtet ist.

Mit BAW-Produkten, die im Verpackungsbereich, 
als Einweggeschirr auf Großveranstaltungen oder im 
Cateringbereich eingesetzt werden, wird der aus den 
Zielen der Abfallvermeidung resultierende Grund-
satz durchbrochen, möglichst langlebige und mehr-
fach verwendbare Produkte herzustellen und zu ver-
wenden (Reduzierung der Stoffströme und Stoffum-
sätze). Gerade die gewollte Fähigkeit der biologischen 
Abbaubarkeit führt dazu, dass BAW-Produkte in die-
sem Anwendungsbereich als klassische Einwegarti-
kel zu betrachten sind, deren Einsatz der Wegwerf-
mentalität nicht entgegen wirkt, sondern diese sogar 
fördern kann. Verpackungen und Einweggeschirr aus 
biologisch abbaubaren Kunststoffen können das Be-
mühen um Abfallvermeidung auch deshalb in den 
Hintergrund drängen, weil bei den Nutzern der Ein-
druck erweckt wird, dass diese (Einweg-)Produkte auf-
grund der behaupteten „Rückführung in den natürli-
chen Kreislauf“ scheinbar ohne Folgen für die Umwelt 
weggeworfen werden dürfen.

Im Zusammenhang mit der Ausrichtung der Fußball-
europameisterschaft 2008 in der Republik Österreich 
und der Schweiz haben daher die Umweltministerien 
aus Österreich, der Schweiz und Deutschland mit Un-
terstützung verschiedener Länder und Städte mehrere 
Institute beauftragt, eine vergleichende Ökobilanz für 
unterschiedliche Getränkebechersysteme zu erstellen 
[18]. Dabei wurden die Umweltauswirkungen über den 
gesamten Lebensweg erfasst und bewertet. Untersucht 
wurden sowohl Becher aus fossilen und nachwachsen-
den Rohstoffen sowie aus biologisch abbaubaren Mate-
rialien. Die Untersuchungsergebnisse lassen folgende 
Schlussfolgerungen zu:
	¡ Alle Mehrwegszenarien weisen gegenüber den 
betrachteten Einwegszenarien eine signifikant 
geringere Umweltbelastung auf.
	¡ Für das beste Einwegszenario werden doppelt so 
viele Umweltbelastungspunkte ausgewiesen wie 
für das ungünstigste Mehrwegszenario, bei dem 
aufgrund des Brandings2 eine Nachnutzung nicht 
möglich ist.
	¡ Innerhalb der Mehrwegszenarien schneidet das 
Szenario mit der Nachnutzung der Becher mit Ab-
stand an Besten ab.
	¡ Biologisch abbaubare Einweggetränkebecher aus 
PLA (Polylactide) stellen keine ökologisch ver-
gleichbare Alternative zu Mehrwegbechern dar. 
Die Kompostierbarkeit der Becher führt nicht zu 
geringeren Umweltauswirkungen.
	¡ Die Umweltbelastungen der Einweggetränkebe-
cher aus PLA sind vergleichbar mit denen von Ein-
weggetränkebechern aus PET und liegen deutlich 
über jenen der Einweggetränkebecher aus Karton.

Da die Mehrwegbecherszenarien eindeutige und sig-
nifikante Vorteile gegenüber allen Einwegbechersyste-

2  Branding: Aufgedrucktes Markenzeichen, das die Nutzung des Be-
chers nur bei der Fußballeuropameisterschaft ermöglicht, nicht 
jedoch bei Folgeveranstaltungen.

sorgung kompostierbarer Verpackungen in Deutsch-
land bislang nicht gibt.

Diese Einschätzung überrascht. Sie steht im Wider-
spruch zu den vielen Arbeiten und Veröffentlichun-
gen, die zu diesem Thema in den vergangenen Jah-
ren erschienen sind. Deren Ergebnisse sind hinsicht-
lich der Bewertung der Kompostierung von Produkten 
aus biologisch abbaubaren Kunststoffen eindeutig. Da 
sich die diesbezüglichen abfallrechtlichen Vorgaben 
und die fachlichen Grundlagen einer umweltverträg-
lichen Abfallwirtschaft nicht geändert haben, sind sie 
weiterhin uneingeschränkt gültig.

Bereits vor mehr als zwanzig Jahren haben sich Fach-
leute maßgeblicher gesellschaftsrelevanter Gruppen 
(Wissenschaft, Wirtschaft, Umwelt- und Landwirt-
schaftsverwaltung, Umweltverbände) im Arbeits-
kreis „Biologisch abbaubare Kunststoffe“ der Exper-
tenkommission „Kunststoffindustrie in Niedersachsen 
am Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung“ [16] um-
fassend mit der Entsorgung von Produkten aus biolo-
gisch abbaubaren Kunststoffen (BAW-Produkten)1 be-
fasst. Unter Berücksichtigung dieser Ergebnisse und 
der abfallrechtlichen Vorgaben ist der Verfasser bei 
der Bewertung der Umweltauswirkungen der verschie-
denen Entsorgungswege zu eindeutigen Ergebnissen 
gekommen [1, 2, 3, 4, 5, 7], die im Folgenden zusam-
mengefasst werden.

2. Grundsätze der  Abfallvermeidung 
und Abfallbewirtschaftung
Gemäß § 6 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) 
stehen Maßnahmen der Vermeidung und der Bewirt-
schaftung von Abfällen in der folgenden Rangfolge (Ab-
fallhierarchie):
1. Vermeidung,
2. Vorbereitung zur Wiederverwendung,
3. Recycling,
4. sonstige Verwertung, insbesondere energetische 

Verwertung und Verfüllung,
5. Beseitigung.
Ausgehend von dieser Rangfolge soll nach Maßgabe 
der §§ 7 und 8 KrWG diejenige Maßnahme Vorrang ha-
ben, die den Schutz von Mensch und Umwelt bei der 
Erzeugung und Bewirtschaftung von Abfällen unter 
Berücksichtigung des Vorsorge- und Nachhaltigkeits-
prinzips am besten gewährleistet. Für die Bewertung 
der Auswirkungen auf Mensch und Umwelt werden 
in § 6 Abs. 2 KrWG Kriterien genannt, die dabei beson-
ders zu berücksichtigen sind.

3. Abfallvermeidung

Aufgrund der Abfallhierarchie sind Abfälle in erster 
Linie zu vermeiden. Abfallvermeidung ist gemäß § 3 
Abs. 20 KrWG jede Maßnahme, die ergriffen wird, be-
vor ein Stoff, Material oder Erzeugnis zu Abfall gewor-
den ist, und dazu dient, die Abfallmenge zu verringern. 

1  In dieser Veröffentlichung werden biologisch abbaubare Kunst-
stoffe aus fossilen und nachwachsenden Rohstoffen betrachtet 
und unter dem Begriff „biologische abbaubare Werkstoffe“ (BAW) 
zusammengefasst. Produkte, die aus biologisch abbaubaren 
Werkstoffen (BAW) hergestellt worden sind, werden als BAW-
Produkte bezeichnet.
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Die Kompostierung von biologisch abbaubaren Kunststoffen

technischen Möglichkeiten sind im Grundsatz vorhan-
den. In einer Studie zum „Recycling von Biokunststof-
fen“ stellt das Fraunhofer Institut [13] fest, dass auch 
biobasierte Kunststoffströme, wie alle konventionel-
len Kunststoffe, identifiziert und sortiert werden kön-
nen. Aufgrund des geringen Aufkommens sind derar-
tige Abfälle allerdings oft nicht wirtschaftlich als ei-
gene Fraktion zu sortieren und stofflich zu verwerten.

Dennoch muss es im Hinblick auf die Vorgaben des 
KrWG auch bei BAW-Abfall das vorrangige Bestreben 
sein, diesen dem Recycling zuzuführen (Kreislauffüh-
rung von Werkstoffen), um den Rohstoff- und Ener-
gieverbrauch für die Herstellung von Kunststoffpro-
dukten zu reduzieren.

4.3 Kompostierung von BAW-Abfall
Biologisch abbaubare Kunststoffe bestehen im Wesent-
lichen aus Kohlenstoff, Sauerstoff und Wasserstoff. In 
Kompostwerken werden diese Kunststoffe (BAW-Ab-
fall) unter kontrollierten Bedingungen durch Mikro-
organismen unter Zugabe von Luft (Sauerstoff), Was-
ser, Nährstoffen und Strukturmaterial nahezu voll-
ständig zu CO2 und Wasser abgebaut. Das heißt, dem 
Kompost – und bei dessen Aufbringung dem Boden – 
werden durch den biologisch abgebauten BAW-Abfall 
keine wertgebenden Bestandteile (z.  B. Nährstoffe) zu-
geführt. Werden darüber hinaus hilfsweise die Anfor-
derungen des § 12 Abs. 2 BBodSchV an das Auf- und 
Einbringen von Materialien auf oder in eine durch-
wurzelbare Bodenschicht als Maßstab für den Tatbe-
stand der Verwertung herangezogen, werden diese bei 
BAW-Abfall nicht erfüllt. Das Auf- und Einbringen von 
Materialien setzt nämlich auch voraus, dass mindes-
tens eine der in § 2 Abs. 2 Nr. 1 und 3 Buchstabe b und c 
BBodSchG genannten Bodenfunktionen nachhaltig ge-
sichert oder wiederhergestellt wird.

Vor diesem Hintergrund stellt die Bundesgütege-
meinschaft Kompost e.V. (BGK) fest [9, 10]: Biokunst-
stoffe sind als Kompostrohstoff nutzlos. Dies ergibt sich bereits 
daraus, dass sie im Verlauf der Kompostierung praktisch voll-
ständig abgebaut werden sollen. Sie enthalten keinerlei wert-
gebende Eigenschaften oder Inhaltsstoffe, die dem Rottepro-
zess oder dem fertigen Kompost dienen.

In gleicher Weise äußert sich das Umweltbundesamt 
(UBA) [22]: Die im Zusammen hang mit ihrer Entsorgung 
ins Spiel gebrachte Kompostierung der biologisch abbauba-
ren Kunststoffe halten wir perspektivisch für keine sinnvolle 
Art der Verwertung. Sofern die Rottezeiten in industriellen 
Kompostierbetrieben überhaupt eingehalten werden können 
(…), entstehen keine wertgebenden Kompostbestandteile, wie 
Nährstoffe und Mineralien oder bodenverbessernder Humus, 
sondern ausschließlich CO2 und Wasser.

Bei der Kompostierung von BAW-Abfall werden so-
mit die Anforderungen des § 3 Abs. 23 KrWG an eine 
Verwertung nicht erfüllt, weil das Ergebnis der Kom-
postierung (CO2 und Wasser) in der weiteren Wirt-
schaft keinen sinnvollen Zweck erfüllt. Es werden we-
der andere Materialien (z.  B. Nährstoffe) ersetzt, die 
sonst zur Erfüllung einer bestimmten Funktion ver-
wendet worden wären, noch werden die Abfälle so vor-
bereitet, dass sie diese Funktion erfüllen könnten.

Die Kompostierung von BAW-Abfall ist daher aus 
abfallrechtlicher Sicht als Abfallbeseitigung einzu-

men aufweisen, wurden Mehrweggetränkebecher aus 
ökologischen Gründen für Großveranstaltungen (u. a. 
Fußballeuropameisterschaft 2008) empfohlen.

Unter der Überschrift „Bluff mit Becher“ hat der 
Spiegel3 hierzu Folgendes festgestellt:

Jetzt entlarvt eine Studie von drei renommierten Umwelt-
instituten aus Österreich, Deutschland und der Schweiz die 
angebliche Innovation als Öko-Schmu. Danach haben die Bio-
becher eindeutige Nachteile gegenüber sogenannten Mehr-
wegszenarien, also Pfandsystemen. Berücksichtige man die 
gesamte Umweltbelastung bei der Produktion, dem Gebrauch 
und der Entsorgung schneide das Mais-Geschirr nicht einmal 
besser ab als gewöhnliche Plastikware.

Vielmehr ist der Bioplastikbecher ein Musterbeispiel da-
für, wie die Industrie versucht, das wachsende Bewusstsein 
der Bevölkerung für die Umwelt wirtschaftlich auszunutzen: 
Was als zukunftsweisendes Naturprodukt gepriesen wird, ent-
puppt sich häufig als umweltschädlicher Bluff: Ökologische 
Vorzeige-Events erweisen sich als Umweltflops.

4. Entsorgung von BAW-Produkten
4.1 Allgemeines
Bei allen Bemühungen um die Vermeidung von (Ver-
packungs)Abfällen, werden weiterhin Abfälle anfallen, 
die einer Entsorgung zugeführt werden müssen. Für 
diese sind folgende Teilschritte zu betrachten:
	¡ Erfassung,
	¡ Einsammlung, Transport,
	¡ Sortierung,
	¡ Verwertung, Beseitigung.

In dieser Veröffentlichung wird nur auf die Verwer-
tung und die Beseitigung von BAW-Produkten einge-
gangen. Hinsichtlich der vorlaufenden Teilschritte 
wird auf [4, 5] verwiesen. Auch die vor kurzem im Bun-
desrat im Zusammenhang mit der Novelle Bioabfall-
verordnung kontrovers diskutierte Verwendung von 
Sammelbeuteln aus biologisch abbaubaren Kunststof-
fen für die Erfassung von Bioabfällen im Haushalt wird 
an dieser Stelle nicht näher betrachtet4,5.

Nach der Abfallhierarchie sind BAW-Produkte, die 
nicht vermieden und nicht wiederverwendet werden 
können, vorrangig einer stofflichen Verwertung (Re-
cycling) zuzuführen. Eine den Schutz der Umwelt am 
besten gewährleistende, hochwertige Verwertung ist 
anzustreben (§ 8 Abs. 3 Satz 3 KrWG). Verwertung ist 
gemäß § 3 Abs. 23 KrWG jedes Verfahren, als dessen 
Hauptergebnis die Abfälle innerhalb der Anlage oder 
in der weiteren Wirtschaft einem sinnvollen Zweck zu-
geführt werden, indem sie entweder andere Materia-
lien ersetzen, die sonst zur Erfüllung einer bestimmten 
Funktion verwendet worden wären, oder die Abfälle so 
vorbereitet werden, dass Sie diese Funktion erfüllen.

4.2 Recycling von BAW-Abfall
Die biologische Abbaubarkeit von BAW-Abfall entbin-
det die Abfallbesitzer nicht vom abfallrechtlich be-
gründeten Vorrang der stofflichen Verwertung. Die 

3   Der Spiegel, Nr. 47 vom 19. 11. 2007
4  Euwid 6/2022 vom 08. 02. 2022: Bundesratsausschüsse gegen BAW-

Beutel in der Novelle zur Bioabfallverordnung
5  Euwid 7/2022 vom 15. 02. 2022: Bundesrat gegen Verbot von BAW-

Beutel in der Novelle der Bioabfallverordnung
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nerseits Energie gewonnen und andererseits werden 
der Verbrauch fossiler Primärbrennstoffe sowie die 
bei deren Verbrennung entstehenden Emissionen ver-
mieden (siehe Tabelle 1). Entsprechendes gilt auch für 
die thermische Behandlung von BAW-Abfall in Ver-
brennungsanlagen für Siedlungsabfälle unter der Vo-
raussetzung, dass die entstehende Wärme nach dem 
Stand der Technik genutzt wird, z.  B. zur Fernwärme- 
oder Stromerzeugung. Der Hinweis auf die Entstehung 
schadstoffhaltiger Filterstäube bei der Abfallverbren-
nung [21] ist für BAW-Abfall in beiden Fällen unbe-
achtlich, da biologisch abbaubare Kunststoffe nach An-
gaben der Hersteller nur geringe Schadstoffmengen 
enthalten. Im Übrigen erfüllt die Abfallverbrennung 
in einer Kreislaufwirtschaft die unerlässliche Nieren-
funktion, die sicherstellt, dass in Abfällen enthaltene 
Schadstoffe zerstört oder ausgeschleust und dann au-
ßerhalb der Biosphäre abgelagert werden [6].

Bei der Verbrennung von Abfällen aus regenerativen 
Quellen (BAW-Produkte aus nachwachsenden Rohstof-
fen) ist die Abfallverbrennung in den globalen Koh-
lendioxid-Kreislauf einzubeziehen. Bei gleichzeitiger 
Gewinnung von Energie und Fernwärme werden im 
direkten Vergleich mit fossilbefeuerten Kraftwerken 
Kohlendioxidabfälle vermieden. Zu diesem Ergebnis 
kommt das Fraunhofer-Institut für Lebensmittel, Tech-
nologie und Verpackung (ILV), Freising, das in einer 
Studie im Auftrag der Association of Plastics Manu-
facturers in Europe (APME) feststellt, dass die ener-
getische Verwertung von Kunststoffabfällen hinsicht-
lich der ausgewerteten Umweltentlastungspotentiale 
grundsätzlich nicht ungünstiger ist als die rohstoffli-
che Verwertung [12].

Der Entsorgungsweg „thermische Behandlung“ (Ab-
fallbeseitigung) steht für BAW-Abfall ebenfalls im Ein-
klang mit dem KrWG, da der Vorrang der Verwertung 
gemäß § 7 Abs. 2 KrWG dann entfällt, wenn die Besei-
tigung der Abfälle den Schutz von Mensch und Um-
welt nach Maßgabe des § 6 Abs. 2 Satz 2 und 3 KrWG 
am besten gewährleistet (siehe Tabelle 1).

Vor diesem Hintergrund stellt das Umweltbundes-
amt (UBA) in einer Internetmitteilung6 fest: Schaut man 
auf die Ökobilanz, bringt die biologische Abbaubarkeit bei 
Kunststoffen keine Vorteile … Da sie sich beim Abbau wie 
bei der Verbrennung in CO2 und Wasser auflösen und keine 
wertvollen Bodenbestandteile bilden, schneidet die energeti-
sche Verwertung – das Verbrennen in der Müllverbrennung 
also – sogar besser ab. Biologisch abbaubare Kunststoffe soll-
ten daher, solange sie nicht vernünftig recycelt werden kön-
nen, energetisch verwertet werden. Die bei der Verbrennung 
freiwerdende Energie lässt sich so immerhin als Strom oder 
Wärme nutzen. Auch der Verband kommunaler Unter-
nehmen e.V. (VKU) [24] vertritt die Auffassung, dass bio-
logisch abbaubare Kunststoffe vorrangig einer energetischen 
Verwertung zugeführt werden sollten. Sie haben einen hohen 
Heizwert und bei einer energetischen Verwertung kann dar-
aus Energie in Form von Strom und Wärme gewonnen wer-
den. Eine Entsorgung der biologisch abbaubaren Kunststoffe 
sollte daher vorrangig über die Restmülltonne erfolgen. Und 
die Bundesgütegemeinschaft Kompost e.V. (BGK) [10] 

6  Internetmitteilung des UBA vom 15. 09. 2015: „Tüten aus Bioplas-
tik sind keine Alternative“

stufen, weil die Voraussetzungen für eine Abfallver-
wertung nicht erfüllt werden. Abfälle zur Beseitigung 
dürfen nur in dafür zugelassenen Anlagen oder Ein-
richtungen (Abfallbeseitigungsanlagen) behandelt, ge-
lagert oder abgelagert werden (§ 28 KrWG). Kompost-
werke sind jedoch nur für die Behandlung von Abfäl-
len zur Verwertung zugelassen. Die Behandlung von 
BAW-Abfall in Kompostwerken ist somit als unzuläs-
sige Abfallentsorgung und als Verstoß gegen das KrWG 
einzustufen.

Hinzu kommt, dass die Kompostierung von BAW-Ab-
fall in Kompostwerken die Umwelt wesentlich stärker 
belastet als andere Entsorgungswege. Bei der Kompos-
tierung wird durch den anlageninternen Transport, 
das Zerkleinern (Shreddern), das Mischen (Homoge-
nisieren), das Umsetzen, das Belüften, das Bewässern 
und das Absieben des Abfalls bzw. des erzeugten Kom-
postes viel elektrische Energie verbraucht. Ein quali-
tativer Vergleich führt zu dem eindeutigen Ergebnis 
(siehe Tabelle 1), dass die Kompostierung von BAW-Ab-
fall im Hinblick auf die in § 6 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 KrWG 
genannten Kriterien weniger umweltverträglich ist als 
andere Entsorgungswege. Das gilt vor allem für biolo-
gisch abbaubare Kunststoffe, die aus dem nicht rege-
nerierbaren Primärrohstoff Erdöl gewonnen werden. 
Dieses wird durch eine Ökobilanz auch quantitativ be-
stätigt [11].

Die Kompostierung von BAW-Abfall steht damit auch 
den Belangen des Klimaschutzes und den Erfordernis-
sen der Energiewende entgegen. In Anbetracht der He-
rausforderungen zur Sicherstellung der zukünftigen 
Energieversorgung wäre es unverantwortlich, Energie 
nur deshalb zu verbrauchen, um Einwegprodukte mit 
einem guten Gefühl wegwerfen zu können. Dies gilt 
umso mehr mit Blick auf die Folgen des Krieges gegen 
die Ukraine für die Energieversorgung. Diesen muss 
auch durch die Vermeidung von Energieverbrauch 
begegnet werden. Die Verwendung von erneuerbarer 
Energie für den Betrieb von Kompostwerken löst die-
ses Problem in Anbetracht des auch zukünftig hohen 
Bedarfes an Energie nicht, weil die für die Kompostie-
rung von BAW-Abfall eingesetzte Energie sinnvoller 
z.  B. für das Schließen der Bedarfslücke oder für die 
Erzeugung von Wasserstoff genutzt werden könnte.

Bei der Kompostierung würde außerdem der Ener-
giegehalt des BAW-Abfalls nicht genutzt werden. Auch 
das wäre im Hinblick auf die zukünftige Deckung des 
Energiebedarfes nicht sachgerecht.

Auch durch Sammelbeutel aus biologisch abbauba-
ren Kunststoffen für die Erfassung von Bioabfall im 
Haushalt werden dem Kompost keine wertgebenden 
Bestandteile zugeführt. Außerdem wird durch deren 
Kompostierung Energie verbraucht. Somit werden 
auch in diesem Fall die Voraussetzungen für eine Ab-
fallverwertung nicht erfüllt. Dennoch ist deren Ent-
sorgung in Kompostwerken aufgrund der diesbezügli-
chen Regelungen in der Bioabfallverordnung zulässig.

4.4 Energetische Verwertung und 
thermische Behandlung
Sortenreine Chargen von BAW-Abfall und auch solche, 
die mit herkömmlichen Kunststoffen vermischt sind, 
können energetisch verwertet werden. Dabei wird ei-
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6. Schlussbemerkung

In Anbetracht der Diskussionen über eine nachhaltige 
Abfallwirtschaft sowie den Klimaschutz und die da-
mit verbundene Vermeidung von CO2-Emissionen ist es 
nicht nachvollziehbar, dass die Kompostierung von Ab-
fällen aus biologisch abbaubaren Werkstoffen (BAW-
Abfall) weiterhin propagiert wird. Ein biologischer Ab-
bau dieser Abfälle ist nur in Kompostierungsanlagen 
möglich, die aufgrund ihrer technischen Infrastruktur 
(Elektromotoren für das Zerkleinern, Umsetzen, Trans-
portieren, Absieben, Sichten, Belüften, Bewässern) ei-
nen erheblichen Energieeinsatz erfordern. Die Erzeu-
gung dieser Energie verbraucht fossile Rohstoffe und 
verursacht CO2-Emissionen.

Vor diesem Hintergrund ist es weder rechtlich noch 
fachlich zu begründen, dass diese heizwertreichen Ab-
fälle, bei denen es sich im Wesentlichen um Verbin-
dungen aus Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff 
handelt, nicht unter Nutzung der darin enthaltenen 
Energie sowie unter Freisetzung von CO2 und Wasser 
energetisch verwertet oder thermisch behandelt wer-
den, sondern unter Einsatz von Energie in Kompos-
tierungsanlagen durch Mikroorganismen in dieselben 
Verbindungen (CO2 und Wasser) zerlegt werden sollen 
[3]. Das heißt, es wird nicht die Entsorgungsoption mit 
der geringsten Umweltbelastung gewählt, sondern die-
jenige mit der emotional höchsten Akzeptanz. Dies 
verwundert auch deshalb, weil die fachlich umfassend 
belegte Kritik an der Kompostierung von BAW-Abfall 
seit vielen Jahren von unterschiedlichen gesellschafts-
relevanten Gruppen getragen wird [16] und die Bun-
desgütegemeinschaft Kompost e.V. nach einer umfas-
senden fachlichen Betrachtung dieses Themas zu dem 
Ergebnis kommt: Die Kompostierung von „Biokunststoffen“ 
ist und bleibt ein Irrweg [10].

Eine mögliche Erklärung für das Ignorieren dieser 
umfassend belegten und eindeutigen Fakten liefert 
Schenkel in seinen „Schlussbemerkungen“ [20]:

Was also führt dazu, dass dieses Bild des Kreislaufes nach 
wie vor so positiv in uns wirkt? Warum ist dieses Bild zum 
Wunschbild geworden, dem ohne Unterschied Regierung und 
NGO, Industrielle und Verbraucher anhängen. „Es wäre schön, 
wenn es so wäre, wie wir uns die Kreislaufwirtschaft vorstel-
len.“ Ich vermute, dass der Vorstellung von den Auswirkun-
gen der teuflischen Müllverbrennung einfach eine himmlische 
Heils erwartung entgegengesetzt werden musste. Sie hieß Re-
cycling. Und Recycling war gut, weil es keine Verbrennung 
war, gleichgültig welche ökologischen Folgen damit verbun-
den waren. Das interessierte wirklich nur Insider. Recycling ist 
eine politische Vision. Sie begründete eine Strategie des Han-
delns, um aktuelle Probleme der Müllentsorgung leichter lö-
sen zu können. Der Mensch als Konsument würde so entlastet 
und könnte als Destruent und Produzent einen positiven Bei-
trag zum nachhaltigen Wirtschaften leisten.

Wenn wir jedoch die Glaubwürdigkeit unserer Argu-
mente und die Akzeptanz unseres Handelns nicht be-
schädigen wollen, muss uns daran gelegen sein, fach-
liche Wahrheiten und Sachverhalte offen und ehrlich 
zu kommunizieren. Befürchtete Akzeptanzprobleme 
dürfen kein Grund dafür sein, die Öffentlichkeit mit 
Illusionen über eine für diese Abfälle nicht realisier-
bare Kreislaufwirtschaft hinter das Licht zu führen. 

stellt fest, dass BAW-Abfälle nach den Vorgaben des KrWG 
… der energetischen Nutzung zuzuführen [sind]. Dies bedeu-
tet, dass sie zusammen mit dem Restmüll zu erfassen sind.

5. Zusammenfassung

Die Betrachtung der in der Abfallhierarchie genannten 
Entsorgungsoptionen zeigt, dass abfallwirtschaftliche 
Vorteile für BAW-Produkte gegenüber solchen aus her-
kömmlichen Kunststoffen nicht vorhanden sind. Im 
Verpackungsbereich und bei Einweggeschirr konkur-
rieren diese außerdem mit Mehrwegsystemen und der 
Forderung des KrWG nach Abfallvermeidung (oberste 
Stufe der Abfallhierarchie).

Die Kompostierung von BAW-Abfall erfüllt nicht die 
Anforderungen des § 3 Abs. 23 KrWG an eine Abfall-
verwertung und ist daher als Abfallbeseitigung einzu-
stufen (unterste Stufe der Abfallhierarchie). Eine Ab-
fallbeseitigung ist nur in dafür zugelassenen Anlagen 
und somit nicht in Kompostwerken möglich, weil in 
diesen Abfälle mit dem Ziel der Verwertung behan-
delt werden.

Auch unter der (lediglich theoretischen) Annahme, 
dass eine Mitkompostierung von BAW-Abfall in Kom-
postwerken zulässig wäre, wäre diese auf der Grund-
lage der vier in § 6 Abs. 2 Satz 3 KrWG genannten Krite-
rien im Vergleich zur energetischen Verwertung nicht 
als die umweltverträglichere Verwertungsart gemäß 
§ 6 Abs. 2 KrWG einzustufen. Selbst eine Beseitigung 
von BAW-Abfall in einer Hausmüllverbrennungsan-
lage mit Energienutzung stellt im Vergleich zu des-
sen Kompostierung die umweltverträglichere Entsor-
gungsart dar.

Vor diesem Hintergrund hat der Arbeitskreis „Bio-
logisch abbaubare Kunststoffe“ der Expertenkommis-
sion „Kunststoffindustrie in Niedersachsen am Leitbild 
einer nachhaltigen Entwicklung“ bereits im Jahr 1999 
einvernehmlich unter anderem die folgende Empfeh-
lung ausgesprochen [16]:

Regelentsorgungsweg für BAW-Abfall mit Entsorgungser-
fordernis sollte unter den Gesichtspunkten der Umweltver-
träglichkeit die energetische Verwertung und in zweiter Pri-
orität die Beseitigung in Hausmüllverbrennungsanlagen mit 
Energienutzung sein.

Diese Empfehlung wurde durch den Ausschuss für 
„Abfallverwertung“ (AVA)7 der Länderarbeitsgemein-
schaft Abfall (LAGA) bestätigt. Der AVA hat zur Entsor-
gung von BAW-Abfall Folgendes beschlossen:

Die Mitkompostierung von BAW-Abfall ist auf der Grund-
lage der in § 5 Abs. 5 KrW-/AbfG [jetzt: § 6 Abs. 2 KrWG] 
genannten Kriterien im Vergleich zur energetischen Verwer-
tung nicht als die umweltverträglichere Verwertungsart ge-
mäß § 6 Abs. 1 KrW-/AbfG [jetzt: § 6 Abs. 2 KrWG] einzu-
stufen. Selbst die thermische Behandlung von BAW-Abfall mit 
Energienutzung stellt im Vergleich zu dessen Kompostierung 
die umweltverträglichere Entsorgungsart dar. Unter dieser 
Voraussetzung würde der in § 5 Abs. 2 KrW-/AbfG [jetzt: § 7 
Abs. 2 KrWG] festgelegte Vorrang der Verwertung entfallen.

7  3. Sitzung des Ausschusses für „Abfallverwertung“ (AVA) am 
20./21. 06. 2000 in Lüneburg, TOP 7 „Entsorgung von biologisch 
abbaubaren Kunststoffen (BAW)“
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(z.  B. SO2, NOx). Bei der Kompostierung sind zusätzlich 
die Emissionen aus der Energieerzeugung für den Be-
trieb des Kompostwerkes zu berücksichtigen (–).
Zu 2.: Schonung der natürlichen Ressourcen
+ Verringerung des Rohstoffverbrauchs
0 Kein Rohstoffverbrauch
– Verbrauch von Rohstoffen
Sowohl bei der Kompostierung als auch bei der ener-
getischen Verwertung bzw. thermischen Behandlung 
mit Energienutzung von BAW-Abfall werden Werk-
stoffe bzw. Ausgangsmaterialien zerstört (Rohstoff-
verbrauch) (–). Bei der Kompostierung werden zusätz-
lich Primärrohstoffe für die Erzeugung der für den 
Betrieb des Kompostwerkes erforderlichen Energie ver-
braucht. Bei der energetischen Verwertung bzw. ther-
mischen Behandlung mit Energienutzung werden da-
gegen fossile Primärbrennstoffe substituiert (+).
Zu 3.: Einzusetzende oder zu gewinnende Energie
+ Energiegewinn
0 Weder Energiegewinn noch Energieverbrauch
– Energieverbrauch
Bei der Kompostierung von BAW-Abfall wird Energie 
verbraucht (–). Bei der energetischen Verwertung bzw. 
thermischen Behandlung von BAW-Abfall mit Energie-
nutzung wird Energie gewonnen (+).
Zu 4.: Anreicherung von Schadstoffen
+ Verminderung von Schadstoffen
0 Keine Auswirkungen
– Anreicherung von Schadstoffen
Da in BAW gemäß Herstellerangaben Schadstoffe nicht 
enthalten sind, ergeben sich weder bei der Kompostie-
rung noch bei der energetischen Verwertung bzw. ther-
mischen Behandlung mit Energienutzung Auswirkun-
gen im Hinblick auf die Schadstoffsituation (0). Bei der 
Kompostierung wäre zu prüfen, ob Metabolite entste-
hen. Bei der Bewertung wird davon ausgegangen, dass 
dieser Aspekt vernachlässigt werden kann.
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Wir müssen vielmehr mit den vorliegenden fachli-
chen Argumenten für die Akzeptanz der erforderli-
chen Schritte und Maßnahmen im Hinblick auf eine 
umweltverträgliche Entsorgung von BAW-Abfällen 
werben und diese umsetzen.

Darüber hinaus muss in Zukunft vermieden wer-
den, dass für (Einweg)Produkte Werkstoffe mit Eigen-
schaften verwendet werden, die für die Nutzung die-
ser Produkte nicht erforderlich sind, sondern diese Ei-
genschaften nur dazu dienen, bei den Nutzern dieser 
Produkte ein „gutes Gefühl“ zu hinterlassen, wenn sie 
diese nach einmaligen Gebrauch wegwerfen. Dies gilt 
insbesondere dann, wenn für dieses „gute Gefühl“ zu-
sätzliche CO2-Emissionen durch die bei der Entsorgung 
dieser Produkte eingesetzte Energie und steigende 
Preise bei den zur Herstellung dieser Werkstoffe ver-
wendeten Agrarrohstoffen (z.  B. Mais) in Kauf genom-
men werden, die für viele Menschen Grundnahrungs-
mittel sind. Das UN-Umweltprogramm UNEP warnt 
daher davor, dass der Hinweis auf die biologische Ab-
baubarkeit eines Produktes Verbraucher dazu verlei-
ten könnte, das eigene Verhalten nicht zu ändern und 
Kunststoffprodukte nach wie vor wegzuwerfen [23].

Erläuterungen
Zu 1.: Zu erwartende Emissionen
+ Verringerung der Emissionen
0 Keine Emissionen
– Zusätzliche Emissionen
Sowohl bei der Kompostierung als auch bei der energe-
tischen Verwertung bzw. thermischen Behandlung mit 
Energienutzung von BAW-Abfall entstehen als wesent-
liche Emissionen CO2 und H2O. H2O verhält sich um-
weltneutral, CO2 belastet die Atmosphäre (–). Durch die 
Energienutzung werden Emissionen aus der Verbren-
nung fossiler Primärbrennstoffe vermieden. Zur Ver-
einfachung wird davon ausgegangen, dass sich diese 
Effekte im Hinblick auf die CO2-Emissionen aufheben 
(0). Nicht berücksichtigt werden andere vermiedene 
Emissionen aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe 

Tabelle 1
Qualitativer Nachweis für den Vorrang der umweltverträglicheren Ent-
sorgungsmaßnahme (§ 6 Abs. 2 KrWG) von BAW-Abfall, wenn dieser 
einer energetischen Verwertung oder einer thermischen Behandlung mit 
Energienutzung (z.  B. Hausmüllverbrennungsanlage) zugeführt wird (§ 7 
Abs. 2 KrWG)

Kompostierung

Energetische 
Verwertung/
Thermische 
Behandlung mit 
Energienutzung

1. Zu erwartende Emissionen – 0

2. Schonung der natürlichen 
Ressourcen (Ausgangsmaterial/
Fossile Brennstoffe)

–/– –/+

3. Einzusetzende oder zu gewin-
nende Energie – +

4. Anreicherung von Schadstof-
fen in Erzeugnissen, in Abfällen 
zur Verwertung oder in daraus 
gewonnenen Erzeugnissen

0 0
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